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inneren Voraussetzungen nicht hat; nutz sich auch die Ge- gend nach größerer Vernehmbarkeit. „Wie ann eınmeinschaftsmesse ab un wird Zu einer leeren orm Gottesdienst, der 1ın Predigt und Gemeinschaftsgebet be-
Selbst gelegentliche Meßerklärungen VO  3 der Kanzel oder steht, fruchtbar un wıiırksam se1in, WeENnNn unverständ-
1n Kursen können daran nıchts ändern. W as NOTLUL, 1st lıch ist? Die Erfahrung hat uns gelehrt, daß die Jlateinıschenıcht die Rede ber die Messe, sondern die Einführung Vormesse oftensichtlich i1ne unfruchtbare Formalıtät 1St
1n ihre Miıtfeier. Und diese kann ohl kaum anders INHTt Deshalb würde nach meılıner Ansıcht die Muttersprache in
Erfolg gegeben werden als 1n der VO  3 Schmidt SC- der wirksamsten Weıise schon jetzt den wesentlichen Sınn
schlagenen Weiıse. Deshalb verdient alle Aufmerksam- der Vormesse zum Ausdruck bringen un: unter den ]äu-
keit, den Rat x1bt, zunächst aut ine orm der bigen die Achtung tür S1e wiederherstellen.“ (Man er1in-
Meßfeier hinzuarbeiten, die das Geschehen Altar MIt NeIre sıch 1Ur daran, mMIıt welcher Selbstverständlichkeit eın
Erklärungen die Gemeinde ın eiıner allzemeingültigen erheblicher "Teıl der Sonntagsmefßbesucher die Vormesse
Weise verbindet un: die schließlich VO Heılıgen versaumt.)
Stuhl approbiert werden, liturgischen Rang erhalten Im letzten Abschnitt se1nes Aufsatzes bittet Schmidt,
sollte. dessen Ausführungen immerhin durch dıe Autorität SC-
Neben dıeser Einführung - iın die heilige Messe y]aubt stutzt werden, die eiınem Protessor der bedeutendsten -
Protessor Schmidt, den allmählichen Übergang ZUr FGr den päpstlıchen Unıiversitäten zusteht, INa mOÖge doch
Volkssprache 1n der Vormesse empfehlen sollen, w 1e den Wunsch nach der Muttersprache in der Liturgie ıcht
das auch der Frankfurter Kongreiß hat. Selbstver- als ungesunde Neuerungssucht aAbtun. „Im modernen
ständlıch wäre auch das NUr eine Teillösung; ennn ıchr Katholizismus ISt e1n tapferer, prächtiger Geist erwacht.“
NUuUr die Vormesse, sondern die Zan Messe 1St für alle Andererseits darf INnan nıcht unterschätzen, dafß 6S VOL
Teilnehmer bestimmt. ber die Vormesse, die ganz und und über allem ımmer die Kirche gveht un:
gar gemeinschaftlicher Gebets- un Lesegottesdienst 1st nıcht NUur die einzelne Pfarreı, Natıon der Regıion

der Kırche.un: sıch darın erschöpft, ;uf C doch ohl] besonders drin-

Frägen des sozilalen, wirtschaitlichen un politischeh Lebens
Die Offentlichkeit un:! das] bedart ($ Abs Das yleiche gılt für Schriften, die

durch Biıld für Nacktkultur werben Abs. 2) W‚Gesetz ber die Verbreitung vorsätzliıch den geENANNTLEN Bestimmungen zuwiderhan-
Jugendgefährdender Schriiten“ delt oder die Liste Z 7 wecke der geschäftlichen VWer-

bung abdruckt oder veröffentlicht, wiıird mM1t GefängnisAm September 1957 hat der utsche Bundestag bıs eiınem Jahre und mI1t Geldstrafe oder miıt einer
das „Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender dieser Strafen bestraft. Wırd dıe Tat fahrlässig be-
Schritten“ verabschiedet. Das Gesetz besagt, da{fi(ß Schrif- ZangCNH, wırd auf Geldstrate erkannt ($ Abs
tCN, die unsıttlıch sind sSOW1e Verbrechen, Krıeg oder Um dieses (jesetz durchzuführen, werden neben einer
Rassenhafß verherrlichen und dadurch die Jugend sittlıch Bundesprüfstelle Landesprüfstellen eingerichtet. Die
gefährden, 1in ıne Liste aufzunehmen siınd un die Auf- Mitglieder der Landesprüfstellen, die auf Antrag tätıgnahme der Offentlichkeit bekanntzugeben 1St $ sınd und 1LUL mıt Zweidrittelmehrheit ıne Schrift oder
Abs Abbildungen sind Schritten 1im Siınne dieses Ge- 1ne Abbildung 1n die Liste autnehmen können, SEKPZEN
SELZES gyleichzustellen ($ Abs Die Aufnahme un sıch AUS einem Vorsitzenden un: Beisitzern MmMm:
Bekanntmachung hat ZUur Folge, dafß die betreffende Die Beisitzer sind Je ein Vertreter der Kunst, der 1te-
Schrift einem Jugendlichen 18 Jahren nıcht feil- ratur, des Buchhandels; der Verlegerschaft, der Jugend-gyeboten oder zugänglich gemacht werden darf ine verbände, der Jugendwohlfahrt, der Lehrerschaft und
Schrift, deren Autfnahme 1ın die Liste bekanntgemacht der Kırchen (Religionsgemeinschaften). ber die Auf-
ISt darf weder durch Händler außerhalb VO Geschäftts- nahme in die Liste entscheidet ın Crstier Linıe die Landes-
raumen noch durch Reisende VO  —_ Haus Z Haus VOCIT- prüfstelle, und ZWaT, sofern mehrere Prüfstellen yleich-trıeben, verbreıitet oder verliehen werden ($ Abs. 1) zeitig durch entsprechende Anträge angesprochen werden,Be1 geschäftlicher Werbung darf nıcht darauf hingewle- die Prüfstelle, bei der ZuUuUerst eın Antraz eingegangen 1St
sen werden, da{fß eın Verfahren ZUr Aufnahme einer 13 Abs. 2). In dringenden Fällen kann ede Landes-
Schrift in die Liste anhängig 1St oder SECEWESCH 1sSt ($ prüfstelle, bei der eın Antrag eingeht, die Aufnahme
Abs Nach Bekanntmachung 1St iıne geschäftliche Wer- einer Schrift 1n die Liste einstweilig anordnen, Wenn die
bung durch Auslegung oder Aushängen der Schrift 1im Voraussetzungen des oftenbar gegeben sind und die
Schaufenster, iınnerhalb eines Verkaufsraumes oder Gefahr besteht, daß die Schrift kurzfristig in yrößeremanderen allgemeın zugänglıchen Orten, durch Reklame Umfang vertrieben wird ($ 18 Abs Die Bundesprüf-oder Anzeigen, Postwurfsendungen oder andersartıge stelle entscheidet 1n der Besetzung Von 12 Miıtgliıedern,Übermittlung . von Werbematerial untersagt. Anzeıigen die ZuUSs dem Vorsitzenden,. drei VO Bundesrat gewähl-iın Fachblättern des Buchhandels sind zulässıg ($ Abs ten Beisitzern und je einem. Beisitzer Aaus den betreits Ze-Für Schriften; die Jugendliche oftensichtlich sittlich schwer Gruppen bestehen. Sıie hat die Aufgabe;, über
gefährden, gelten diese Beschränkungen, ‚ ohne. daß dıe Zulässigkeit...oder Unzulässigkeit von Maßnahnier'xeiner Aufnahme ın dıe Liste un: ihrer Bekanntmachung der Landesprüfstellen zu entscheiden ;(S 12)
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MIt dem Grundgesetz nıcht vereinbaren Be- die Begriffe „unsittlich“ und „sittl ;efährdung“
schwerdeweges erneut Vermittlungsausschuß Gegensaz den entsprechenden Paragraphen des Straf-
überwiesen, daß CS Zur eit noch nıcht Kraft SC- gesetzbuches NCgaLLV näher bestimmt werden, indem 1
eReTeN 1SE Abs Z1ift festgelegt wırd daß 1ne Schrift nicht

Die Kritik der Öffentlichkeit allein SCH iıhres politischen, sozlalen, relig1ösen un
weltanschaulichen Inhalts verboten werden darf

Selten ISTt der dreijährigen Geschichte des deutschen Dıie Kritik hat dem einschränkenden „alleın Anstofß
Bundestages ein CGesetz mehr umkämpft worden als Das Wort 111 doch nıchts anderes besagen,
dieses Dıie Ja- un Neıin-Stimmen SINSCH bei der Ab- als daß ine Schritt auch dann den Bestimmungen des

jedenfalls bei der Mehrzahl der Parteien Gesetzes unterliegt, WwWenn das Politische, Soziale, elı-
qucecr_r durch die Fraktionen Begrüßt wurden die Absich- oder Weltanschauliche nNnur der Deckmantel für
ten des (Gesetzes von den Kreisen der Bevölkerung, die obszönes Schrifttum IST, W 16 sıch auch schon bisher 1Ne

der Erotisierung un Sexualisierung des öffentlichen Anzahl pornographischer Schriften bestimmten
Lebens durch bestimmte literarische Produkte 1Ne Kul- Vorzeichen Larnen suchte (vgl auch Herder-Korre-
turschande sehen (vgl auch Herder-Korrespondenz spondenz Jhg 463) Gerade das soll verhindert

Jhg 467 un: die ıhnen anvertrauten Kinder un werden Außerdem lassen die Tatbestände des Ge-
Jugendlichen VOT der Gefährdung durch S1IC bewahren sSEetizZes dem Händler keinen Ausschlupf mehr Er annn
wollen In der Ofentlichkeit wurde dagegen Z eıl sıch Zukunft nıcht mehr darauf berufen, habe die

sehr scharter Orm das Gesetz Stellung IM- Schritt ıcht gekannt, un sıch MI1It dieser Entschuldigung
INnenNn Dabei £ället auf daß sıch aum 1Ne Stimme findet, der Bestrafung entziehen, wWI1Ie das bei 184 StGB der
auch iıcht den reisen der linkseingestellten Oppo- Fall 1ST. 18 Abs e Landesprüfstelle, bei der c1n
SiC1ON, die grundsätzlıch die Absıcht des Gesetzes, Nnam- Äntrag eingeht, ann die Aufnahme Schrift NSt-
lich den Schutz der Jugend VOT Schmutz un Schund weilig anordnen) erhöht schließlich die Schlagfertigkeit
ablehnt Dıie Meinungsverschiedenheiten beziehen sıch der Prüfstellen. urch diese Bestimmung wırd vermieden,
VOTL allem auf die rage, ein wirksamer Schutz er- daß WIC sıch be] der Anwendung VO  =) $ 184 un: 184
reicht werden annn Die Angriffe, denen das Gesetz StGB wieder QEZEIZT hat, die anstößigen Schriften
der Ofentlichkeit ausgesetZt 1IST, werden INIL folgenden un: Abbildungen schon weitgehend verkauft sind ehe S1C

Argumenten begründet auf dem Normalweg durch Aufnahme die Liste VOL-
Einmal glaubt Man, daß das NCUEC (esetz formal- boten werden
rechtlichen Gesichtspunkten die durch das Grund-

Was heißt ‚sıttliche Gefährdung
\ ZESETIZ garantıerte Meinungsfreiheit verstößt Ferner be-

zweifelt Man, daß das (Gesetz mMit der notwendigen Um -
sıcht un Klugheit VO den Inıtıatoren abgefaßt 15 Man

Die gleichen politischen Kreise bezweifeln ernstlich ob
das NECUC Gesetz VO seinen Inıtıatoren hınreichend iber-

ylaubt auch nıcht, daß Verbote allein den aI- legt worden Sıe weisen darauf hın, daß Formulie-
uständen ändern könnten, un schließlich

wendet IMNa  z} sich das Gesetz, weıl Inan fürchtet, 6S
rungen WI1IC „sittliche Gefährdung oder Verherrlichung
des Krieges keine klaren Begriffe sind Eın Katholik

könne anderen Zwecken mißbraucht werden Es han- wird sıttlıcher Gefährdung anderes verstehen
delt sıch also Einwände, die icht NCUu sind un M1 als ein Protestant Eın Großstadtbewohner hat andere
denen sıch die Herder-Korrespondenz schon einmal be- Vorstellungen als C1inN Kleinstädter VWer 111 also Zu-
taßrt hat (vgl Herder-Korrespondenz Jhg 564f kunft objektiv entscheiden, W as verboten oder erlaubt

sein so11?
Jugendschutz un Grundgesetz

W as bedeutet Verherrlichung des Krieges‘?
TE Wıe sehr die Vorstellungen auf diesem Gebiet auch von

Erwägungen der politischen Zweckmäßigkeit abhängen,
iM

Der VOL allem VO  - den UOpposiıtionsparteien vorgebrachte
Einwand daß die NCUeEC gesetzliche Regelung dem Grund- ZzZeIZEN uns die Erfahrungen MMIt ausländischen Filmen
recht der freien Meinungsäußerung zuwıderlaufe, wırd der etzten eit (IG Mectall 15 10:) Demgegenüber legt

das Bulletin der Bundesregierung VO 10 ausführlichdurch die Tatsache hinfällig, daß dieses Grundrecht laut
Grundgesetz (Art Abs da Grenzen findet, dar, daß das Strafgesetzbuch mi1t dem Begriff „sittliche

N  S Vorschriften zu Schutze der Jugend bestehen (vgl auch Gefährdung Se1IL Jahrzehnten arbeitet Ahnliches gilt
VO' Begriff „unsıttlıch“ der durch die Praxıs der echt-Herder-Korrespondenz Jhg 464) Da das Neue Ge-

SCetZz nıcht das echt der Publikation beeinträchtigt, SO1M- sprechung ME SENAUC Abgrenzung erfahren hat Hınzu
ern NUur vertriebsbeschränkenden Charakter kommt, daß das NCUEC Gesetz diese Begrifte gEeENAUCT

grenzt, als das Strafgesetzbuch der Fall 1St Es bestimmtun ZWar ZU Schutze der Jugend hat, kann SC1INCIN
Schutzcharakter nıcht gezweifelt werden Der we1itfere nämlich NCZALLV, welche Schriften nıcht die Liste auf-
FEinwand dafß die SS 184 un 1849 StGB die die Her- SCNOMMCN werden dürfen Neben Abs Z 1ft der

die Schriften polıtischen, soz1ialen, relig1ösen un: welt-stellung un den Vertrieb obszöner Literatur un Bılder
schwere Strafen stellen, ZU: Schutze der Jugend anschaulichen Charakters betrifft, werden alle Schriften

gCNUSCNH, verkennt nach Ansıcht der Fachjuristen die Aausg eNOMMCN, die der Kunst oder Wissenschaft, der For-
schung oder Lehre dienen (Zıff und deren Publi-wirkliche Sachlage, weıl diese Paragraphen nach den

bisherigen Erfahrungen MIiItt der Rechtspraxis keine AaUuUS- kation öffentlichen Interesse lıegt, sCc1 denn, daß die
reichende Handhabe für die angestrebte Hılte bieten Art der Darstellung beanstanden Ware (Zıiff
können Das NeuUuUeEe (Gesetz bedeutet gegenüber $ 184 un Immerhin bleibt bedenken, ob ıcht eine Be-
184a StGB eine Verengung, weıl 1Ur den Schutz der E des „unsıttlichen un „sittenwidrigen hätte
16—18jährigen umfaßt Es bedeutet jedoch unter dem erreicht werden können, WI1IC österreichischen
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\rBun 1950ges sSt (vgl. Herder- hr 193 annn CIBC e daß das (Gesetz die
Korrespondenz Jhg 254) Erwartungen seiner Anhänger auch niıcht annähernde1-

füllt hat Das SEIMMET ıcht. Die Lex ülz hat während
Schundliteratur un Kriminalıtät dieser e1it insofern die Erwartungen iıhrer Anhänger CI -

Dıe Gegner bestreiten weıiterhin, da{( zwıschen Schmutz- füllt, als S16 vertriebserschwerend wirkte Dadurch WUI-
den die Auflagezahlen vermindert un das Geschäftun Schundliteratur un Kriminalıtäit Cin direkter Zu- finanziell unınteressant Die Folge davon WAar, daß vielesammenhang estehe S1e C15CH darauf hın, daß die

Zahlen der Verwahrlosten VOrTr der VWährungsreform, als Verlage, die ausschließlich VO  3 pornographischen Schrif-
ten Jebten, eingingen Eınen ahnlıchen Erfolg erhofft INa  —Westdeutschland diese Lıiteratur Papiermangels sıch anderem VO  - dem Gesetz Es bestimmtnoch keine Rolle spielte, doppelt zrofß War w 1e heute

Sıe 1etern ferner Beispiele, MIt welcher Sorgfalt den nämlich daflß 1Ne6 periodische Druckschrift auf die Dauer
VOonNn dre1 bis zwölf Onaten die Liste aufgenommenangloamerikanischen Ländern die Beziehungen zwischen werden kann, WEeNNn mehr als ZWEC1 ihrer ummern NNCTI-

ıteratur., Film un Jugendkriminalıtät untersucht WOI -
den un daß Inan Ort dem Ergebnis gekommen SCI,

halb von W €e1 onaten für Jugendliche verboten
(S Auch die Erfahrungen, die mMan Lande Rhein-daß gefährlicher als Gangsterfilme JENC Art VO  3 Filmen and-Pfalz Mit ahnlichen Gesetz gemacht hat,

SC1, die den Jugendlichen völlig £alsche Lebenswerte VO1I-

mitteln, also Filme, die unrealistisch und verlogen sind lassen erkennen, daß sıch die Befürworter des Gesetzes
bezug auf Auswirkungen 2Um täuschen werdenDaran 15t eın Z weifel Freıilich auch nıcht, daß die bei In Rheinland-Pfalz werden heute jugendgefährdendeuns verbreıteten „Jugendgefährdenden Schriften eben-

£alls nıcht der Wirklichkeit des Lebens entsprechen, SO1M-
Schriften a2um noch angeboten Die Kioskinhaber be-
haupten, allgemeinen lohne sıch die Bestellungdern den Jugendlichen Flucht AUS der Wıiırklich- Schrift nı  cht; Wenn S1IeCc nıcht mehr öffentlich angebotenkeit dienen, OWEeIT siıch dabei Wildwestgeschichten

un die Serientabrikate seichter Liebesromane handelt wırd Ahnliche Erfahrungen hat INa  3 auch mMIt dem er-
reichıschen Bundesgesetz VO 31 März 1950 über dieUnter verantwortlichen Menschen sollten jedoch keine Bekämpfung unzüchtiger Veröffentlichungen un denMeinungsverschiedenheıten darüber bestehen, daß NO-

graphische Schriften un Abbildungen für Orm Schutz der Jugend sittliche Gefährdung (vgl
Herder-Korrespondenz Jhg un Frank-len Jugendlichen 7zwischen 16 un: 18 Jahren schädlich

sind un daß 7zwischen dem Lesen VO  _ Schmutz- reich (vgl Herder-Korrespondenz Jhg 748 f DC-
schriften dieser Art un der Schundliteratur Zusammen- macht

Die der SPD nahestehenden Kreise ordern VOTL allemhänge bestehen (vgl Herder-Korrespondenz Jhg
ein Verbessern Verbieten S1e ylauben, da{ß mit419) Das annn jeder erfahrene Pädagoge, WEeNnN er

1Ur die Zusammenhänge sehen 111 MI Beispielen be- dem (Gesetz „das Pferd beim Schwanz aufgezäumt“ SC1.

;„Man MmM: den Jugendlichen den ZW ar wertlosen oderlegen Auch nach Aussagen erfahrener Ärzte und Psycho-
logen, VOL allem aber VO Jugendrichtern, esteht Dar schlechten Groschenschmöker WCY, kümmert sich aber
vielen Fällen ein Kausalzusammenhang 7wıschen nıcht M1 dem gleichen Nachdruck, INITt dem die Verbote

VOo  3 Schritften unAbbildungen VO Gesetz fixiert WCI1I-regelmäßigem Lesen VO  $ Schundschriften un: Straftaten
den, die Schaffung wertvoller Bücher Pädagogen und
Bibliothekare bestätigen, daß gerade be] JUNSCH LesernDer Ruf ach Dosiklıven Maßnahmen nıcht der Dranez schlechten Buch sondern höchstens

eıtere Z weitel beziehen sıch auf die Wıiırksamkeit des ine wahllose Lesefreudigkeıit finden 1IST; und 7  A(Gesetzes Dıie Deutsche Akademıie für Dichtung un: dafß die Tatsache, da{fß Zute Bücher oder
Sprache mißbilligt anderem das (Gesetz deshalb ständlıch erhalten SIn  d, ein Grund für den Massen-
weil pornographische Erzeugnisse dem Gesetz ZU Trotz konsum der Schundproduktion 11SE. Hıer INITt Ver-
weıterhin verkauft werden, un ZWaar heimlich“ un bot bessern wollen, muß geradezu e1s  einen“
„mehr denn Wenn inan voraussetzen darf daß auch (IG Metall 15 10.) Auch die katholische Presse verlangt,
die Mitglieder der Deutschen Akademıe der Dichtung daß das (Gesetz VO  e den ‚VOrTFangıgch Bemühungen“
un Sprache den Schutz der Jugend VOLT dem Unflat die- (nämlich soz1alen Hılfen un!: Förderung des Jugend-
ser Literatur für sinnvoll halten, bedeutet diese Kritik schrifttums) nıcht ablenken darf (vgl auch Herder-Kor-
nıchts anderes, als daß iNnan nach wirksameren, respondenz Jhg 464) Nur ylaubt 51C, daß
besseren Gesetz verlangt als das NCUE Gesetz darstellt Maßnahmen un Verbote diesem Falle and and
Diese Forderung nach Gesetz, das sämtliche Miß- gehen iINUSSCIH un: daß allzu EINSCILISE Stellungnahmen
stände beseitigt, sollte aber nıcht ZUE Ablehnung erkennen lassen, daß für bestimmte Kreıise die Gegner-
(Gesetzes führen, das Nur eıl der Forderung VOIL- schaft die VO der Regierung geförderten Be-
wirklicht, nämlich den Schutz der Jugend Wenn IMa kämpfungsmaßnahmen wichtiger 1SE als der Schutz der
schon nıcht ein umfassendes Gesetz, das allein die Vor- Jugend Das Bonner Bulletin diesem Zusammen-
auSSEtZUNg ur ein gesundes, pädagogisches Milıeu bietet, hang darauf hın, daß nı  cht Aufgabe dieses (zesetzes
schaffen kann, sollte mMan sıch vorläufig INIT diesem SC11 könne, alle POS1IULvVEN Maßßnahmen ZUr Förderung
frieden geben. des Jugendbuches regeln Das se1 eiNe Aufgabe
Auch die amerikaniısch redigierte „Neue Zeitung“ VO des Bundesjugendplanes Vor allem aber sollten sich

/W2 äßt erkennen, daß SIC bezug auf die Wırk- auch die deutschen Verleger angelegen sein lassen, das
samkeit des (Gjesetzes skeptisch 1ST Das (Gesetz 1SE für S1C gute Jugendbuch fördern. Dıie Kritik, daß ‚Märchen-
C1in restauratıver Gesetzgebungsakt, da das Gesetz sıch tanten und Kontektionäre des Kitsches den Hınter-
nach sSCc1iNeCcN Intentionen un der Art der Durchführung treppenverlagen ıhren Massenbedarf für Trinkgeld
CNg die Lex ülz von 1926 anlehnt Die folgenden auf der Maschine herunterklappern (IG Metall VO'
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15 0 1S% richtig Auch daß ur  2 Jugendschrifttum VO  $ Grundrechten usammen, daß das Grundrecht der
allgemeinen aum die Hälfte des üblichen Honorars BC- Meinungsfreiheit nNnur noch auf dem Papıer stünde. Das
zahlt wırd Es 1ST ekannt, daß heute der Autor un Bundesinnenministerium un die Befürworter des Ge-
Buchillustrator hohem aße VO Verleger abhängig SEtZES haben teierlich versichert, daß dieses (Jesetz die
15t Das gilt sowohl für die wirtschaftliche W 16 für die CINZIZC Beschränkung der Pressefreiheit sC1inN sol] Die
künstlerische Seite Es wırd also darauf ankommen, Hamburger Zeitung Die eıit (30 10,) spricht die WO1-

die Mehrzahl der deutschen Verleger entschlos- tere Befürchtung AUS, daß die IMI dem (Gesetz gegebenenY
scChH IST, gerade beim Jugendbuch VO' Publikums- Vertriebsbeschränkungen C11N6I1NM Verbot nahe- wenn

geschmack“ abzusehen, un wieder echte Erziehungsarbeit nıcht gleichkommen können Wenn auch der Bun-
leisten, selbst WeNnNn diese IM} wirtschaftlichen Rısıken destag sıch damit zufrieden gegeben hat, daß die Ent-

verbunden sCInN sollte scheidungen der Ausschüsse durch die Verwaltungs-
gerichte überprüft werden, könnte N doch bei der LängeDie ngs D“Or Mißbrauch des Rechtsweges möglich SCHIMN, dafß C1in Verlagsunterneh-

Dıie schwersten Bedenken, die auch AUS Kreisen kommen, mmen bereits 1ST, che die Verwaltungsgerichte die
die VO der Notwendigkeit des (jesetzes überzeugt sind Fehlentscheidung solchen Ausschusses aufgehoben
und Absichten begrüßen, richten sich die poli- haben Das (zesetz sieht aber nicht OT, dAaß der dadurch
tischen und wirtschaftlichen Auswirkungen des (zeset7es entstandene Schaden EeErsSetzt wird Die Zeit“ (30 10
Bezeichnenderweise wird hier Nur IN1IL Möglichkeiten macht Vorschlag, WIEC dijese Lücke geschlossen WwWer-

argumentert Das ETZIBC (jesetz berge mehr Getahr den kann
sıch als 1abzuwenden der Lage SC1 erklärte IM Narmn- Furcht Dor politischer Ausweıtunghafter katholischer Verleger Die Furcht der Interessen-
verbände geht VOT allem dahin,; da{(ß das (jesetz als Auch die Hamburger eit glaubt, dafß eCin gefährlicher
Totschläger der Liebeskunst des vid oder der OmMM1-  SE Mißbrauch MIiIt diesem Gesetze möglıch 1STt So WEeNnNn eın
schen Elegien VO Goethe mißbraucht werden könnte, Ausschufß SCINCT Entscheidung willkürlich oder unwill-
obgleich nach Abs Zı des Gesetzes solche Werke kürlıch andere Krıiterien zugrunde legt, als das Gesetz
nıcht aut die Liste gESETZL werden dürfen Es WAare törıcht vorsieht politische Dieser weitverbreitete Zweitel
die Möglichkeit des Mißbrauchs bestreiten ber für der Fähigkeıit und Aufrichtigkeit der politisch verantwort-
welches Gesetz, für welche menschliche Einrichtung un: lichen Menschen 15T die Ursache für die unsachliche, pole-
Errungenschaft gilt das nıcht? Segen oder Unsegen hängt mische un agıtatorische Note der Auseinandersetzung
allein VO  ; der Einsıicht der Menschen aAb die gyebrau- dieses Gesetz Im Grunde wiırd weıtgehend NUur
chen Wenn dıe Durchführungsbestimmungen verlangen, IN Unterstellungen argumentiert „Miserables Gesetz
daß von den NCun Mitgliedern der Landesprüfstellen VÄET. Säuerliches Mucker- un Schnüftlertum ”»
Aaus dem Kreise der Kunst un Publizistik sStammen ($ Beispiel für AufOrıitare Gesinnung „kulturpolitisches
Abs 2) sollte M1 dieser Bestimmung, die auf ine Selbst- Kampfmiuittel“ sınd durchaus DaNgıgc Etiketten, die die
kontrolle binzielt jeder Verdacht des Mißbrauchs schwin- Einstellung iıhrer Verfasser ZU Staat un dessen Ver-
den 1e] eher liegt die Getahr nahe, da manche Tretern erkennen assen Man darf reıilich ıcht VErgSCS-
Künstler ylauben, der Freiheit der Kunst wiıllen auch SCH, da{fß für viele, die dem Gesetz den Ausgangspunkt
anstößigen ıtsch mitverteidigen INUSSCH. Dıie „Neue gefährlichen politischen Entwicklung sehen, die Er-
Zeitung“ (S1 52) berichtet MI offenbarer enug- JUNgSt VeErganNngEeN«C Zeıten estimmend IST,

VO  3 künstlerischen Gutachten, ı dem der der keine Freiheit gab Es sich CI
betreftende Künstler der 1 CINISCH Fällen sicht- mehr, dafß der VO  $ allen beklagte Verlust der gEISLISCN
baren Tatsache, daß sıch nıcht künstlerische Werte Freiheit n  n Jahren den Verlust jeglichen Vertrauens
handelte, sondern harmlose, kitschige Erzeug- ZU: Staat nach siıch SCeZOSCN hat Anderseıts erwidert der

diesen (gar nıcht harmlosen) ıtsch gutheißt Staat das Mißtrauen, das ıhm Staatsbürger ent-
y AUS dem W ıssen die ede künstlerische Oorm auch gegenbringen, MIL dem gleichen Mißtrauen gegenüber
bei Nachbildungen historischer Kunstwerke mıßachtenden den Staatsbürgern Nur erklärt sıch die Tatsache, daß
Anstofßnehmer Hıer wiırd das Gutachten Z.U)] Protest den Vorbesprechungen für dieses (esetz die Verleger-
SCcCHCH die Anstoßnehmer mißbraucht, gleichzeitig verbände nıcht hinzugezogen wurden.
kommt 1E altmodische Kunstauffassung Z Man sollte jedoch nıcht VEISCSSCH, da{ß ohne Vertrauen
Ausdruck als ob das epater le bourgeo1s C1MN wesent- weder S Staatsführung noch der verantwortliche
lıches Merkmal VO  - Kunst SC1 Derartıiıyge Unehrlichkeiten Staatsbürger auf die Dauer leben ann Aus der Verant-
Jlassen m  9 da{f solche Proteste WCNnNn auch nıicht wOortung gegenüber UNsCcCICIMN Volke un Hınblick auf

dem Ausmaße WIC die gewıssenloser Geschäftemacher die ungste deutsche Geschichte sollen gerade die nteres-
nıcht allein VO  - der Verantwortung für die wahre senmn- un Verlegerverbände ıcht Opposıtion verhar-

Kunst un für 115CT olk bestimmt siınd recnNn, sondern versuchen, ihre Position den uen Aus-
schüssen möglıchst stark machen jeden Mißbrauch

Die Meinungsfreiheit VO  > vornhereın auszuschließen Wert un Wirksamkeıit
Eın wel Einwand kommt Aaus der Furcht, das Gesetz des Gesetzes wırd alleın VO  _ den Verantwortlichen der

Prüfungsausschüsse abhängen Wenn inan edenkt, daßkönne die Pressefreiheit durchlöchern, obgleich Tages-
zeILUNgEN un: politische Zeitschritten nach nıcht aut allein CT VONn 1CUN Vertretern aus den Kreıisen der
längere e1it verboten werden können Man ylaubt, daß Kunst un Publizistik kommen und für jeden Beschluß
dieses Gesetz nıcht das CINZIZC Ausnahmegesetz bleiben SiNe Zweidrittelmehrheit notwendig 1ST, sollte iıcht
wırd und INa argumentiert, WEeNnNn erst einmal ein An- schwer SC1N, das (sesetz vernünftig und maßvoll USZU-

fang gemacht SCI, kämen leicht viele Einschränkungen legen und anzuwenden.
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